
Beschlussauszug
aus der

9. Sitzung der Gemeindevertretung Groß Teetzleben 
vom 19.11.2015

Top 10 Antrag der Gemeindevertreterin Frau Zamzow auf Änderung  der 
Hauptsatzung § 5 Absatz 5 der Gemeinde Groß Teetzleben
39/BV/166/2015

Die Gemeindevertretung beschließt die Änderung der Hauptsatzung § 5 Absatz 5 wie 
folgt: „Die Gemeindevertretung entscheidet, wenn das Vorkaufsrecht der Gemeinde 
(§ 24 ff. BauGB) nicht ausgeübt bzw. ausgeübt werden soll.“

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 9
Stimmberechtigt: 9
Ja-Stimmen: 3
Nein-Stimmen: 4
Stimmenthaltungen: 2
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-
V:

-

Damit bleibt die bestehende Hauptsatzung, wie sie ist.

F. d. R. d. A.

        Altentreptow,     
Sitzungsdienst

An den Fachbereich Zentrale Verwaltung und Finanzen zur Kenntnis und Erledigung.

Bartl
Der Bürgermeister 
der geschäftsführenden Gemeinde
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